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11290 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Justizausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 7. Juli 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem zur Umsetzung der Gesellschaftsrechtlichen Mobilitäts-Richtlinie 2019/2121 ein 
Bundesgesetz über grenzüberschreitende Umgründungen von Kapitalgesellschaften in der 
Europäischen Union (EU-Umgründungsgesetz – EU-UmgrG) erlassen wird und das 
Firmenbuchgesetz, das Rechtspflegergesetz, das Übernahmegesetz, das Aktiengesetz, das 
Umwandlungsgesetz, das Bankwesengesetz sowie das Gerichtsgebührengesetz geändert 
werden (Gesellschaftsrechtliches Mobilitätsgesetz – GesMobG) 

Die Richtlinie (EU) 2019/2121 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 in Bezug auf 
grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen, ABl. Nr. L 321 vom 
12.12.2019 S. 1 (CELEX-Nummer 32019L2121), war bis 31. Jänner 2023 im nationalen Recht 
umzusetzen. Diese Richtlinie wird im Folgenden als „Mobilitäts-Richtlinie“ bezeichnet; soweit der 
Ausdruck „die Richtlinie“ verwendet wird, ist damit die Richtlinie (EU) 2017/1132 über bestimmte 
Aspekte des Gesellschaftsrechts, ABl. Nr. L 169 vom 30.06.2017 S. 46, in ihrer geänderten Fassung 
gemeint. Als Titel für dieses Legislativvorhaben bietet sich – in Anlehnung an die Kurzbezeichnung der 
Richtlinie 2019/2121 – „Gesellschaftsrechtliches Mobilitätsgesetz (GesMobG)“ an. 
Da sich das österreichische Umgründungsrecht prinzipiell bewährt hat, besteht kein Anlass, es im 
Rahmen der Umsetzung der Mobilitäts-Richtlinie grundlegend zu verändern. Daher sollen bei dieser 
Umsetzung – auch was die Ausübung von Mitgliedstaaten-Wahlrechten betrifft – die grundsätzlichen 
Entscheidungen des historischen Gesetzgebers im Bereich des Verschmelzungs- und Spaltungsrechts im 
Wesentlichen beibehalten werden. Auch die bislang nicht gesetzlich geregelte grenzüberschreitende 
Umwandlung – die in Österreich bisher meist als grenzüberschreitende Verlegung des Satzungssitzes 
bezeichnet wurde – soll dementsprechend ausgestaltet werden. Eine wesentliche unionsrechtliche 
Neuerung stellt freilich die Missbrauchskontrolle dar, die künftig bei allen drei grenzüberschreitenden 
Umgründungsarten durch die zuständige Behörde des Wegzugsmitgliedstaats (in Österreich: durch das 
Firmenbuchgericht) durchzuführen ist. 
Die bisherige Gesetzessystematik des österreichischen Umgründungsrecht soll daher nur soweit verändert 
werden, als dies zur Umsetzung der Mobilitäts-Richtlinie erforderlich ist. Daher soll das bisherige EU-
Verschmelzungsgesetz (EU-VerschG) durch ein einheitliches „Bundesgesetz über grenzüberschreitende 
Umgründungen von Kapitalgesellschaften in der Europäischen Union (EU-Umgründungsgesetz – EU-
UmgrG)“ ersetzt werden, das Regelungen für alle drei grenzüberschreitenden Umgründungsarten 
(Umwandlung, Verschmelzung und Spaltung) enthält. 
Auch von Folgeanpassungen im innerstaatlichen Verschmelzungs-, Spaltungs- und Umwandlungsrecht 
soll bewusst Abstand genommen werden: Teilweise sieht das EU-UmgrG richtlinienbedingt strengere 
Voraussetzungen (z.B. längere Fristen) vor; hier hätte eine Angleichung eine – weder unionsrechtlich 
gebotene noch rechtspolitisch erwünschte – Erschwerung innerstaatlicher Umgründungen zur Folge. Zu 
bisweilen abweichenden Formulierungen im EU-UmgrG ist anzumerken, dass auch schon im geltenden 
Umgründungsrecht einige parallele Bestimmungen nicht gleichlautend sind, womit die Praxis aber 
umzugehen gelernt hat. Durch punktuelle Eingriffe in das bisherige System könnten an sich bereits 
geklärte dogmatische Fragen neuerlich virulent werden. Es erscheint daher vorzugswürdig, die neuen 
Regelungen des EU-UmgrG nicht explizit in das AktG, das GmbHG, das SpaltG und das UmwG zu 
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übernehmen. Aus der unterbliebenen Angleichung ist somit nicht der Schluss zu ziehen, dass der 
Gesetzgeber durch unterschiedliche Formulierungen der gesetzlichen Regelungen bewusst abweichende 
Auslegungsergebnisse herbeiführen wollte. Dies ist insbesondere dort nicht der Fall, wo eine im EU-
UmgrG neu formulierte Bestimmung in den Erläuterungen mit der herrschenden Meinung zu einer 
bestehenden Regelung begründet wird. 
Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung der vorgeschlagenen Neuregelungen gründet sich auf die 
Kompetenztatbestände Zivilrechtswesen einschließlich des wirtschaftlichen Assoziationswesens (Art. 10 
Abs. 1 Z 6 B-VG), Börse- und Bankwesen (Art. 10 Abs. 1 Z 5 B-VG) sowie Bundesabgaben (§ 7 Abs. 1 
F-VG). 
Der Justizausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 11. Juli 
2023 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Ernest Schwindsackl. 
An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates Mag. Sandra Gerdenitsch und Mag. 
Christine Schwarz-Fuchs. 
Bei der Abstimmung wurde mehrstimmig beschlossen, gegen den Beschluss des Nationalrates keinen 
Einspruch zu erheben (dafür: V, F, G, dagegen: S). 
 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Ernest Schwindsackl gewählt. 

Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlage mehrstimmig den Antrag, gegen den vorliegenden 
Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2023 07 11 

 Ernest Schwindsackl MMag. Elisabeth Kittl, BA 
 Berichterstatter Vorsitzende 
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